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2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wolgast 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205) zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 (GVOBL. M-V S. 410) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 
09.11.2009. sowie nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ostvorpommern folgende 
2. Änderungssatzung erlassen. 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wolgast 

Die Hauptsatzung der Stadt Wolgast vom 01.06.2005, zuletzt geändert am 06.05.2009, wird wie folgt 
geändert: 

 

1. § 6 Abs. 3 wird um folgenden Satz ergänzt: 

 

Für jedes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss ist ein Stellvertreter zu wählen. 

 

 

2. § 6 Abs. 5  wird hinzugefügt: 

 

Durch Beschluss kann die Stadtvertretung einzelne Angelegenheiten auf bestehende Ausschüsse 
übertragen oder für ihre Erledigung zeitweilige Ausschüsse bilden. 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Wolgast, 07.06.2010 gez Weigler (Bürgermeister) 

Ort, Tag der Ausfertigung Unterschrift 

 

 


